für Studienbewerber mit deutscher Staatsangehörigkeit und polnischen Abiturzeugnissen.

1. Deutsche Staatsangehörige, die zugleich die polnische Staatsangehörigkeit besitzen, können sich bei den deutschen Hochschulen nur als Deutsche bewerben. Bei jedem Kontakt mit einer deutschen Hochschule ist es erforderlich anzugeben, daß die sich bewerbende Person die deutsche Staatsangehörigkeit und ein polnisches Abiturzeugnis besitzt. 

2. Eine Aufnahmeprüfung gibt es an deutschen Hochschulen, im Unterschied zu Polen, nicht. Die Zulassung erfolgt anhand der erreichten Hochschulreife. 

3. Deutsche Staatsangehörige, die in Polen die Hochschulreife erreicht haben und an deutschen Hochschulen studieren wollen, müssen ihre polnischen Abiturzeugnisse formell anerkennen lassen. Die Anschrift der zuständigen Behörde lautet:

Regierungspräsidium Düsseldorf 
- Zeugnisanerkennungstelle -
Fischerstr. 10
40477 Düsseldorf 
Tel. 0049-211-475-5661, -4664
Fax: 0049-21 1-475-5978

Dem Antrag auf Anerkennung des polniśchen Abiturzeugnisses sollen, neben einem tabellarischen Lebenslauf, amtlich beglaubigte Fotokopien folgender Dokumente beigefügt sein: 

· Abiturzeugnis mit deutscher Übersetzung

· deutscher Reisepaß

· ggf. Nachweis der guter deutscher Sprachkenntnisse (z. B. DSD Stufe II)

· Meldebescheinigung der zuständigen polnischen Meldebehörde

Anmerkungen: 
· Das Vizekonsulat nimmt die Beglaubigung von Fotokopien für zwei Exemplaren kostenlos vor.

· Absolventen von allgemeinbildenden Lyzeen (liceum ogólnokształcące), die die Abiturprüfung vor 1994 abgelegt haben und Absolventen von anderen Mittelschulen (technikum, liceum zawodowe) müssen zusätzlich belegen, daß eine Aufnahmeprüfung an einer polnischen Hochschule (der Studiengang soll dem in Deutschland gewünschten entsprechen) erfolgreich abgelegt wurde. Die Bescheinigung muß in die Deutsche Sprache übersetzt werden.

· Studienbewerber, die in Polen das erste Studienjahr abgeschlossen haben und das Studium in Deutschland fortsetzen wollen, müssen dem Anerkennungsgesuch zusätzlich eine entsprechende Bescheinigung über den Abschluß des 1. Studienjahres beifügen(mit Übersetzung).

· Es wird empfohlen, den Zweck der Anerkennung (Aufnahme, Fortführung eines Studiums, berufliche Ausbildung) ~ Studiums, berufliche Ausbildung) anzugeben.

· Soll die Anerkennungsbescheinigung die Durchschnittsnote ausweisen, soll dies ausdrücklich beantragt werden. Die Angabe ist bei einem Antrag auf Zulassung in einem zulassungsbeschränkten Studiengang (Notendurchschnitt als Zulassungsbeschränkung-Numerus clausus) immer erforderlich.

4. Zulassung: 

· Der Zulassungsantrag muß bei den Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung bis zum 15. Juli für das Wintersemester und bis zum 15. Januar für das Sommersemester bei der jeweiligen Hochschule gestellt werden.

· Studienplätze für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkung werden von der Zentrale für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS, Sonnenstraße 171, D-44128 Dortmund) vergeben. Welche Studiengänge in das ZVS-Verfahren einbezogen werden, wird zu jedem Semester neu entschieden.

5. Studierende, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, können die Vergünstigungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) in Anspruch nehmen. Die Ausbildungsförderung wird in der Regel zur Hälfte als zinsloses Darlehen und zur Hälfte als Zuschuß gezahlt. Die Höhe der Leistung ist mit der Einkommens- und Vermögenslage der Bewerberin/des Bewerbers verbunden. Die Lebenshaltungskosten betragen für Student zur  Zeit ca.500,- 700,- € (je nach Region)

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.studienwahl.de 

Viel Erfolg im Studium in Deutschland!

Ihr Vizekonsulat Oppeln
ul. Strzelców Bytomskich 11 
45 - 084 Opole 
Tel. 077-454 21 R -153

